
 

 
  

  
 

 
 

 
 

   

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Beschlusskammern  6/7  

Stand: 18.12.2018  

Hinweise  zum Umgang  mit  vertraulichen  Informationen  in Beschlusskammersachen  

Es wird darauf  aufmerksam gemacht,  dass gemäß  §  71  EnWG  Verfahrensbeteiligte  unverzüg

lich nach  der  Vorlage  von  Unterlagen  diejenigen Teile zu kennzeichnen  haben,  die Betriebs- 

oder  Geschäftsgeheimnisse beinhalten.  Kenntlich zu machen  sind  ferner ggf.  auch  im  Text  

enthaltene  Betriebs- und  Geschäftsgeheimnisse Dritter  sowie personenbezogene Daten,  die  der  

Beteiligte in  den Unterlagen  gegenüber  der  Beschlusskammer  offenbart.  

Es wird darauf  hingewiesen, dass an  die Beschlusskammer übermittelte  Dokumente  zum Teil  

auf  der  Internetseite  der  Bundesnetzagentur  veröffentlicht  werden.  Dies betrifft  zum  Beispiel  

Stellungnahmen  oder  Anträge.  

Werden  Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht als  solche  kenntlich gemacht, so kann  die  

Beschlusskammer  im  Rahmen  der  Vorgaben  des §  71  Satz  3  EnWG  von der  Zustimmung der  

Verfahrensbeteiligten zur  Veröffentlichung  bzw.  der  Einsicht  durch  Dritte ausgehen.  

Zur  Frage,  welche  Daten als Betriebs- und  Geschäftsgeheimnisse geschützt  sind,  vgl.  das  

Hinweispapier „Umgang  und Reichweite zulässiger Schwärzungen  bei  der  Veröffentlichung  von  

Entscheidungen  der  Bundesnetzagentur in den Bereichen Elektrizität und Gas“  der  Bundesnetz

agentur.  

Warum  eine  Passage als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis geltend gemacht  wird, ist  unter  

Verwendung  der  auf  der  Internetseite der  Bundesnetzagentur  veröffentlichten Tabelle „Begrün

dung  von  vertraulichen  Informationen“  unter  Angabe  der  Seite,  Zeile und  dem  Wortlaut  des  

geschwärzten  Textes zu begründen.  Sie findet  sich online  unter  folgender  Adresse:  

www.bundesnetzagentur.de/geheimnisschutz-enwg.  

Dabei  genügt es  nicht,  mitzuteilen,  dass  ein Geheimhaltungswille bestehe  bzw.  die Veröffentli

chung  der  Information  die wirtschaftliche  Position  des Unternehmens  betreffe.  Es ist  vielmehr  

auch darzulegen,  warum  jeweils  im  Einzelnen aus Sicht  des  Verfahrensbeteiligten  ein Geheim

haltungsinteresse  besteht.  Insbesondere ist  darzulegen,  warum  zu  erwarten  ist,  dass  eine  

Veröffentlichung  der  Information  mit  wettbewerblichen respektive  wirtschaftlichen Nachteilen  

verbunden  ist.  Die Darlegung muss so detailliert  sein,  dass  das Geheimhaltungsinteresse  

objektiv  nachvollzogen  werden kann.  Die Tabelle ist  als elektronisches  Dokument  in einer  zur 

Weiterverarbeitung  durch Standardsoftware geeigneten  Form  an  die Beschlusskammer zu  

übersenden.  

Bundesnetzagentur für Telefax Bonn E-Mail Bitte neue Bankverbindung 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und (02 28) 14-88 72 poststelle@bnetza.de beachten! 
Eisenbahnen Internet Bundeskasse Weiden 

http://www.bundesnetzagentur.de Dt. Bundesbank – Filiale Regensburg 
Behördensitz:Bonn BIC: MARKDEF1750 
Tulpenfeld 4 IBAN: DE08 7500 0000 0075 0010 07 
53113 Bonn 
 (02 28) 14-0 

www.bundesnetzagentur.de/geheimnisschutz-enwg


      

 
 

 

 

 

Hinweise zum Umgang mit vertraulichen Informationen in Beschlusskammerverfahren 

Soweit  in den übermittelten  Dokumenten  personenbezogene Daten  (z.B.  Namen,  Unterschriften,  

Telefonnummern,  E-Mail-Adressen mit  Namen als Bestandteil)  enthalten  sind,  wird ausdrücklich 

darauf  hingewiesen, dass es  den  Absendern  obliegt,  entweder eine  Einwilligung aller Betroffe

nen in die Veröffentlichung  ihrer personenbezogenen  Daten  einzuholen  oder zusätzlich zum 

Original  eine  für  die  Veröffentlichung  bestimmte  Fassung  in  zweifacher  Ausfertigung  zu über

senden, in der  die personenbezogenen  Daten  nach den unten  stehenden Grundsätzen  ge

schwärzt  sind.   

Enthalten  die vorgelegten Unterlagen  eine  der  o.  g.  schutzbedürftigen  Informationen,  müssen  

Verfahrensbeteiligte unverzüglich bzw.  innerhalb der  gesetzten  Schriftsatzfristen  zusätzlich  zum 

Original  in jeweils zweifacher  Ausfertigung  eine  geschwärzte Fassung vorlegen,  die aus  ihrer  

Sicht ohne  Preisgabe  von  schutzbedürftigen  Informationen  eingesehen  werden kann.  Für  die  

Schwärzung  der  schutzbedürftigen  Informationen  sind  geeignete  Verfahren  zu nutzen,  die  

gewährleisten,  dass  die geschwärzten  Passagen  dauerhaft  und  zuverlässig  unkenntlich 

gemacht  sind.  Eine  einfache Farbveränderung der schutzbedürftigen  Textabschnitte  in einem  

elektronischen Dokument ist  hierfür nicht  ausreichend.  Nicht zulässig  ist  ferner die Weißung  

schutzbedürftiger  Informationen,  d.  h.  das Weglassen der  zu schwärzenden Abschnitte.  Wenn  

bestimmte Betriebs- und  Geschäftsgeheimnisse  nur  gegenüber  einzelnen Verfahrensbeteiligten  

offengelegt  werden sollen,  ist  dies separat zu  begründen.  In diesem  Fall  sind  außerdem  

unterschiedliche  Zweitausfertigungen  für  diese  und die übrigen  Verfahrensbeteiligten  vorzule

gen.  
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